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Geschäftsordnung des 
Präsidiums der Johann 
Wolfgang Goethe
Universität 

gem. Beschluss des Präsidi
ums vom 08. September 2015. 

Das Präsidium hat nach § 37 Abs. 3 
HHG Ld.F. vom 14. Dezember 2009 
folgende Geschäftsordnung beschlos
sen: 

Präambel 
Die Johann Wollgang Goethe
Universität Stiftung des öffentlichen 
Rechts wird vom Präsidium geleitet. 
Das Präsidium bildet zugleich den 
Stiftungsvorstand. Die Richtlinien
kompetenz der Präsidentin, das Re~
sortprinzip und die kollegiale Ge
samtverantwortung bestimmen die 
Struktur und Organisation einer auf 
effektives und kooperatives Handeln 
ausgerichteten Geschäftsführung. 
Das Präsidium berät und entscheidet 
in regelmäßigen Abständen in allen 
grundsätzllchen Angelegenheiten 
und in gemeinsamer Verantwortung 
aller Mitglieder· für die gefassten 
Beschlüsse und arbeitet mit den 
übrigen Gremien. der Universität zum 
Wohle von Universität vertrauens
voll zusammen. 

§ 1 Allgemeine Aufgaben und 
Zuständigkeiten des Präsidi
ums 
1. Das Präsidium leitet die Universi

tät (§ 37 Abs. 1 HHG). 

2. Das Präsidium fördert unter Be
teillgung des Hochschulrats mit 
den anderen Organen, den Fach
bereichen, den Mitglledern und 
Angehörigen die innere und äu
ßere Entwicklung der Universität 
und legt jährllch vor dem Senat 
Rechenschaft über die Geschäfts-

führung ab (§ 37 Abs. 1 S. 2 
HHG. 

3. Der Zuständigkeitsbereich des 
Präsidiums erstreckt sich auf alle 
Angelegenheiten, die nicht durch 
Rechtsvorschriften des Landes 
oder der Universität anderen Or
ganen übertragen sind. 

§ 2 Mitglieder des Präsidiums 
Dem. Präsidium gehören an die Prä
sidentin, die für den Bereich "Lehre" 
zuständige Vizepräsidemin, die für 
den Bereich "Internationalisierung'" 
zuständige Vizepräsidentin, der für 
den Bereich .akademische Infra
struktur'" zuständige Vizepräsident, 
der für den Bereich ",Third Mission" 
zuständige Vizepräsident "sowie der 
Kanzler. 

§ 3 Die Präsidentin 
1. Die Präsidentin vertritt gesetzllch 

die Universität.· Sie leitet die Ge
schäfte des Präsjdiums und führt 
den Vorsitz im Senat. Sie verant
wortet insbesondere die Arbeits
bereiche Hochschulentwicklung 
und Forschung. 

2. Die Präsidentin bestinunt die 
Richtlinien der Hochschulpolltik 
(§ 37 Abs. 3 HHG). Die Mitglleder 
des Präsidiums arbeiten in diesem 
Sinne in ihrem Geschäftsbereich 
selbständig und in eigener Ver
antwortung zusammen. 

3. Die Präsidentin achtet auf die 
Einhaltung der vorgegebenen 
Richtlinien sowie auf die Einheit
lichkeit der Geschäftsführung im 
Präsidium. 

§ 4 Unterrichtung und Zusam
menarbeit 
1. Die PräsidiUmsmitgiieder arbeiten 

kollegial zusammen und unter
richten sich gegenseitig laufend 

und rechtzeitig über ihre Amts
führung. Insbesondere unterrich
ten die Präsidiumsmitglleder und 
der Kanzler die Präsidentin über 
sämtliche Maßnahmen und Vor
haben aus ihrem Geschäftsbe
reich, die für die Wahrnehmung 
der Richtlinienkompetenz und 
die Wahrung der Einheitlichkeit 
der Geschäftsführung des Präsi
diums von Bedeutung sin4. 

2. Bei ressortübergreifenden Frage
stellungen wirken die zuständi
gen Präsidiumsmitglieder in· kol
legialer Weise zusammen. 

3. Jedes Präsidiumsmitglled ist be
fugt, Maßnahmen im begrllnde
ten Einzelfall in Höhe von bis zu 
3.000 € aus der Präsidiumsreser
ve zu bewilligen. Die Summe der 
Einzelmaßnahmen darf jährlich 
15.000 € nicht übersteigen. 

§ 5 Vertretung der Präsidentin 
Die Vertretung der Präsidentin in 
deren Verhinderungsfalle übernimmt 
der für den Bereich "Third Mission'" 
zuständige Vizepräsident. 

§ 6 Vertretung der übrigen Mit
glieder des Präsidiums 
1. Die für die Bereiche "Lehre'" und 

",Internationalisierung" zuständi
gen Vizepräsidentinnen vertreten 
sich gegenseitig. Die für die Be
reiche "Third Mission'" und ",aka
demiSche Infrastruktur'" zustän
digen Vizepräsidentet;L vertreten 
sich gegenseitig. Im Falle der 
Abwesenheit der beiden sich ver
tretenden Vizepräsidenten -wer
den diese durch die übrigen Vize
präsidenten vertreten. 

2. Der Kanzler wird durch die Präsi
dentin vertreten. Als Leiter der 
Verwaltung und als Beauftragter 
für den Haushalt wird er in seiner 
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Abwesenheit von der Kanzlerver
treterin vertreten. Die Kanzler
vertreterin vertritt 31s ständige 
Vertreterin den Kanzler als Ver
treter dei' Dienststelle gegenüber 
dem Personalrat (§ 8 Abs.3 
HPVG) und dem ASA lli II 
ASiG) . 

§ 7 Geschäftsbereiche und 
Zuständigkeiten der PräsidI
umsmitglIeder 
I. Die Präsidentin ist - unbeschadet 

ihrer Richtlinienkompetenz und 
ihrer weiteren Zuständigkeiten 
nach dem HHG, der Grundord
nung und § 3 dieser Geschäfts
ordnung - veran.twortlich für 
• Grundsatzangelegenheiten 

der Hochschulenm1cklung 
und des Qualitätsmanage
ments, 

• Rufeneilurigen 
• die Rahmenverträge mit der 

Landesregierung, 
• die Zielvercinbarungen mit 

dem H.>,iWK, 
• die Grundsätze der leistungs

orientienen Mittelverteilung, 

• die Koordination der Zielver
einbarungen des Präsidiums 
milden Fachbereichen, 

• Grundsatzangelegenheiten im 
Bereich der akademischen 
Lehre und Forschung 

• Grundsatzangelegenheiten im 
Rahmen der Dienstherrenei
genschalt. 

2. Die Zuständigkeiten der Präsiden
tin,. der Vizepräsidenten und des 
Kanzlers ergeben sich aus Anlage 
2 (Geschäftsveneilung Präsi
dent/Vizepräsidenten/Kanzler). 

3. Alle Bereiche der Venvaltung 
arbeiten den Präsiden in ihren 
jeweiligen Zuständigkeitsgebieten 
zu. 

4. Die . Venretung . der Universi
tätides Präsidiums in außer- und 
inneruniversitären Einrichtungen 
ist In Anlage 1 dieser Ordnung 
ausgewiesen. 

5. Die Berufungs- und Bleibever
handlungen mit Professorinnen 
und Professoren werden ;tach 
Absprache im Präsidium durch 
ein Präsidiumsmitglied geführt. 
Die Präsidentin führt die Ver
handlungen über die persönli
chen Bezüge. 

6. Die Annahme von Zuwendungen 
unter 50.000 .€ wird durch den 
Kanzler bestätigt. 

7. Die Präsidiumsmitglieder äußern 
sich gegenüber der Presse über 
ihren jeweiligen Geschäftsbereich 
In eigener Zuständigkeit. Äuße
rungen eines Präsidiumsrnitglieds 
In der Öffentlichkeit müssen mit 
den von der Präsidentin gegebe
nen Richtlinien der Hochschnlpo
Iitik In Einklang slehen. Die Ab
teilung Marketing und Kommu
nikation ist frühzeitig zu infor
mieren. 

§ 8 Räte 
1. Zur Vorbereitung von Entschei

dungen in Präsidium und ande
ren universitären Gremien beruft 
das Präsidi um Räte ein. 

2. Die Verfahren und die Besetzung 
der Räte müssen lür die Hoch
schulöffentlichkeit transparent 
sein. 

§ 9 Präsidiumsentscheidungen 
durch Abstimmung 
Das Präsidium tritt in der Regel ein
mal wöchentlich zur ' nichtöffentli
chen. Sitzung zusammen und fasst 
sein.e Beschlüsse mit der Mehrheit 
der Stimmen seiner· Mitglieder. Bei 
Stimmengleichheit gibt das Votum 
der .Präside.ntin (Vorsitz) den Aus
schlag. 

§ 10 Präsidiumsvorlagen 
I. Dem Präsidium sind alle Vorgän

ge von grundsätzlicher und sira
tegischer Bedeutung zur Bera
tun,g und Beschlussfassung vor
zulegen, insbesondere 
• Angelegenheiten, die einer 

Beratung oder Entscheidung 
im Senat oder einer Beratung 
in der Dekanerunde bedürfen, 

• Ausschreibungen von Profes
sorensteIlen, 

• Berufungs- und Bleibeverein
barungen . einschließlich des 
Angebots über die Bezüge, 

• VQrlagen für den Hochschul
rat ui)d den Wlrtschafts- und . 
Fip.anzausschuss, 

• die Entwicklungsplanung. 
• Zielvereinbarungen, 
• dle Mittelveneilungsmodelle, 
• die Budget~ufteilung sowie 

die Aufstellung des WIrt
schaltsplans, 

• finanziell,e Zusagen des Präsi
diums gemäß gesonden be-

schlossene~ Verfahrensrichtli . 
nien, 

• Vorschläge bzl'V. Verfahren 
a. zur Ernennung yon Be

amtinnen und Beamten in 
der Verwaltung der Uni
versität und .. deren Ein
richlUngen in Stellen der 
Besoldungsgruppe A 13 
und böher, 

b. zur Einstellung von Ange
stellten in der Verwaltung 
der Vergütungsgruppe E 
13 TU (GU) und höher 
und Höhergruppierungen 
in diese Vergütungsgrup
pen mit Ausnahme eines 
Zeit- . oder Bewährungs
aufstiegs, 

c. Einrichtung von Dauer
stellen in Fachbereichen 
und ZenUen, 

• Vorschläge zur Übertragung 
der Funktion der Leitung ei
ner Verwaltungsabteilung 
oder einer Technischen Ein
richtung der Universität. 

2. Präsidiumsvorlagen werden nach 
Abstimmung der zuständigen 
Fachabteilungen von den jeweils 
zuständigen Präsidiumsrp.i.tglie~ 

dem eingebracht. 

§ 11 Inkf8fttreten 
Diese Geschäftsordnung tritt gemäß 
PräsidiurnstrescbJuss vom 08.09.2015 
in Kraft. 

Anlagen: 
1. Mandate der Präsiden 
2. Geschäftsverteilung Präsidium 

Frankfun, den 15. September 2015 
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